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Wirkungsbereich des Wartungsverbands  
Abwasser entsorgung Oberes Drautal–Weißensee 

Wartungsverband Abwasserentsorgung  
Oberes Drautal–Weißensee

Der im September 1993 gegründete Wartungsverband Abwasserent-
sorgung Oberes Drautal–Weißensee hatte ursprünglich die Aufgabe, 
die Abwasserentsorgung im Verbandsgebiet durch die Errichtung 
von Sammelkanälen und einer zentralen Abwasserreinigungsan-
lage umfassend wahrzunehmen. 

Zwischen der ursprünglich für 1998/1999 geplanten Fertigstellung 
einer dem Stand der Technik entsprechenden Abwasserentsorgungs-
anlage für das Obere Drautal und Weißensee und deren tatsächlicher 
Verwirklichung im Juli 2008 vergingen rund zehn Jahre. Dies führte 
zu eigenständigen Lösungen außerhalb der Verbandsorganisation.

Eine umfassende Übertragung der Aufgaben der Abwasserentsor-
gung an den Verband — wie sie ursprünglich vorgesehen war und 
seitens des RH generell als optimale Lösung angesehen wird — wurde 
nicht erreicht.

Hinsichtlich des Energiebedarfs der Abwasserreinigung bestand 
Optimierungspotenzial.

Prüfungsziel

Ziel der Überprüfung war die Bewertung der Organisation, der recht-
lichen Grundlagen, der wirtschaftlichen Lage des Wartungsverbands 
Abwasserentsorgung Oberes Drautal–Weißensee und seiner Aufga-
benerfüllung im technischen und administrativen Bereich in den 
Jahren 2007 bis 2011. (TZ 1)

Der Verband wurde aufgrund einer Stichprobe nach dem Zufalls-
prinzip ausgewählt. Dieses Verfahren bezieht auch Rechtsträger ein, 
die nach dem ansonsten risikoorientierten Auswahlverfahren (z.B. 
wegen ihres geringen Gebarungsumfangs) nicht überprüft würden. 

KURZFASSUNG
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Der RH wendet dieses Verfahren an, um seine präventive und bera-
tende Wirkung zu verstärken. (TZ 1)

Rechtsgrundlagen und Aufgaben

Der Wartungsverband Abwasserentsorgung Oberes Drautal–Weißen-
see wurde im September 1993 unter dem Namen „Abwasserver-
band Oberes Drautal–Weißensee“ auf der Grundlage des Wasser-
rechtsgesetzes gegründet. (TZ 2)

Dem Verband sollte die Planung, die Errichtung, der Betrieb und 
die Instandhaltung einer Sammelkanalanlage von Oberdrauburg bis 
zum Standort Steinfeld obliegen, wo eine gemeinsame Abwasser-
reinigungsanlage vorgesehen gewesen wäre. Die Anlagen sollten bis 
1998/1999 fertig gestellt werden. Die Diskussion, durch die Errich-
tung mehrerer kleinerer Abwasserreinigungsanlagen den Sammel-
kanal einsparen zu können, führte ab dem Jahr 1996 zu einer Reihe 
weiterer Untersuchungen. (TZ 2) 

Während dieser Diskussionen hatte die Gemeinde Irschen, obwohl 
sie Mitglied des Verbands war, unabhängig vom Verband die Orts-
kanalisation und eine Abwasserreinigungsanlage errichtet und Letz-
tere im Jahr 2004 in Betrieb genommen. (TZ 2)

Im Juli 2005 erachtete das wasserwirtschaftliche Planungsorgan des 
Landes die letztendlich realisierte Variante dreier Abwasserreini-
gungsanlagen (Standorte: Irschen, Dellach, Steinfeld) im Betriebs-
verbund, als volkswirtschaftlich günstigste Lösung. (TZ 2)

Im Jahr 2005 wurde die Satzung des Verbands dahingehend geän-
dert, dass die Planung und Errichtung des Ortssammelkanals und 
der Abwasserreinigungsanlagen im Gegensatz zur bisherigen Sat-
zung nicht in den Aufgabenbereich des Verbands fiel, sondern von 
den Mitgliedsgemeinden wahrzunehmen war. Dem Verband verblieb 
lediglich der Betrieb, die Wartung und Überwachung der Abwas-
serreinigungsanlagen. Die Inbetriebnahme der von den jeweiligen 
Gemeinden errichteten Abwasserreinigungsanlagen in Dellach und 
in Steinfeld erfolgte im Mai bzw. Juli 2008. (TZ 2)

Zwischen der ursprünglich für 1998/1999 geplanten Fertigstellung 
einer dem Stand der Technik entsprechenden Abwasserentsorgungs-
anlage für das Obere Drautal und Weißensee und deren tatsächlicher 
Verwirklichung im Juli 2008 vergingen rund zehn Jahre. Dies führte 
außerhalb der Verbandsorganisation zur eigenständigen Lösung der 

Kurzfassung
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Abwasserentsorgung der Gemeinde Irschen, die damit ihrer euro-
parechtlichen Verpflichtung zur Kanalisierung zeitgerecht nachkam. 
Die ebenfalls in den Anwendungsbereich der EU–Richtlinie fallende 
Marktgemeinde Steinfeld erfüllte diese Verpflichtung mit zeitlicher 
Verzögerung. (TZ 2)

Eine umfassende Übertragung der Aufgaben der Abwasserentsor-
gung an den Verband — wie sie ursprünglich vorgesehen war — 
wurde nicht erreicht. Die Möglichkeit, durch eine Aufgabenerwei-
terung Fixkosten zu sparen, wurde nicht voll ausgenützt. (TZ 2)

Satzung und Geschäftsordnung

Die Zusammensetzung der Organe des Verbands (Mitgliederver-
sammlung, Vorstand, Obmann und Schlichtungsstelle) entsprach 
den rechtlichen Vorgaben, ihre Tätigkeit war nachvollziehbar doku-
mentiert. (TZ 3)

Die Satzung und die Geschäftsordnung des Verbands enthielt Rege-
lungen, die nicht mehr anwendbar waren. (TZ 3)

Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Vorstands

Mit Vorstandsbeschluss gewährte der Verband den Mitgliedern des 
Vorstands ein Sitzungsgeld und erkannte dem Obmann eine Auf-
wandsentschädigung zu. Kriterien für die Ermittlung der Aufwands-
entschädigung lagen nicht vor. Ein nach der Satzung des Verbands 
erforderlicher Beschluss der Mitgliederversammlung bezüglich des 
Sitzungsgelds und der Aufwandsentschädigung lag nicht vor. (TZ 4)

Rechnungsprüferausschuss und Aufwandsentschädigung

Die Zustimmung der Rechnungsprüfer zum Rechnungsabschluss 2010 
erfolgte nicht fristgerecht, weil Verträge über die Geschäftsführung 
des Verbands nicht im Verband vorlagen und daher dem Rechnungs-
prüferausschuss zunächst nicht zur Verfügung standen. Dies verur-
sachte auch Mehrkosten. (TZ 5)

Mit Beschluss des Verbandsvorstands wurde den Rechnungsprüfern 
ein Sitzungsgeld gewährt. In der Satzung des Verbands war dies nicht 
vorgesehen. (TZ 5)

Kurzfassung
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Geschäftsführung

Nach Durchführung eines Verhandlungsverfahrens mit drei Bie-
tern beauftragte der Wartungsverband Abwasserentsorgung Oberes 
Drautal–Weißensee im August 2008 den Wasserverband Millstät-
ter See mit der technischen und kaufmännischen Geschäftsführung. 
Aufgrund fehlender Definition des Leistungsumfangs in der Aus-
schreibung waren die Angebote nicht vergleichbar. Eine vergabe-
gesetzlich vorgesehene Auftragswertermittlung wurde nicht durch-
geführt, und die Verhandlungsrunden waren nicht dokumentiert. 
(TZ 6)

Bei der Beauftragung zur Betreuung der Ortskanalisation war der 
— auf den Wasserverband Millstätter See lautende — Vorstandsbe-
schluss nicht mit dem Werkvertrag und der damit verbundenen per-
sönlichen Beauftragung des ehemaligen Geschäftsführers des Was-
serverbands Millstätter See in Einklang zu bringen. Die Aufteilung 
der Geschäftsführung in zwei Bereiche — den Wasserverband Mill-
stätter See und dessen Geschäftsführer als Person — war intrans-
parent und führte in dieser Konstellation zu Rechtsunsicherheit bei 
der Abrechnung von Leistungen. Zudem erfolgte die Beauftragung 
erst, nachdem die Leistung bereits über vier Monate erbracht wor-
den war. (TZ 7)

Nach Beendigung der Geschäftsführung auf vertraglicher Basis 
betraute der Vorstand im Oktober 2011 einen bisher bereits als 
Betriebsleiter eingesetzten Facharbeiter auch mit der Geschäftsfüh-
rung. Der zur Bestellung des Geschäftsführers erforderliche Beschluss 
der Mitgliederversammlung lag nicht vor. (TZ 7)

Voranschläge und Rechnungsabschlüsse

Im Jahr 2007 fielen beim Verband erstmals Ausgaben an und es 
wurde ein Rechnungsabschluss erstellt. (TZ 8)

Voranschläge für die Jahre 2007 und 2008 lagen nicht vor. Eine 
Voranschlagsvergleichsrechnung erstellte der Verband erstmals für 
das Jahr 2011. (TZ 8)

Kurzfassung
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Indirekteinleiter

Indirekteinleiter im Sinne des Wasserrechtsgesetzes (WRG) war der-
jenige, der Abwasser in eine wasserrechtlich bewilligte Kanalisa-
tion einbrachte, dessen Beschaffenheit nicht nur geringfügig von 
der Beschaffenheit häuslichen Abwassers abwich. Dazu zählten im 
Bereich des Verbands größere Hotels und Gaststätten, Kfz–Werk-
stätten, Tankstellen und Zahnärzte (Amalgam). (TZ 9)

Kanalisationsunternehmer und damit zuständig für die Verwaltung 
der Indirekteinleiter waren im konkreten Fall die Mitgliedsgemein-
den, die Inhaber der wasserrechtlichen Bewilligungen zur Einlei-
tung des in den Abwasserreinigungsanlagen behandelten Abwassers 
waren. Die Zuständigkeit für die Verwaltung der Indirekteinleiter 
war dem Verband von den Mitgliedsgemeinden nicht explizit über-
tragen worden. Faktisch übernahm der Geschäftsführer des Ver-
bands die Betreuung der Indirekteinleiter. (TZ 9)

Für die Erfüllung der Berichtspflichten gegenüber der Wasserrechts-
behörde reichte die Datenlage beim Verband nicht aus. Die Defini-
tion der Indirekteinleiter im Hotel– und Gastgewerbe war im Ver-
bandsgebiet unterschiedlich. (TZ 10)

Personaleinsatz und Qualifikation der Mitarbeiter

Der Verband beschäftigte fünf Facharbeiter aus dem Bereich Instal-
lationstechnik bzw. Elektrotechnik als Klärwärter, wobei ein Fach-
arbeiter ab Oktober 2011 auch die Agenden der Geschäftsführung 
des Verbands wahrnahm. (TZ 11)

Der Betrieb der drei Abwasserreinigungsanlagen durch den Verband 
erforderte im Vergleich zu Einzellösungen eine wesentlich geringere 
Personalausstattung. Anderenfalls wären allein für den Betrieb der 
Abwasserreinigungsanlagen gemäß wasserrechtlicher Bewilligungen 
sechs einschlägig ausgebildete Facharbeiter erforderlich, wobei die 
Betreuung der Ortskanäle nicht berücksichtigt war. (TZ 11)

Kurzfassung
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Besoldungsschema und Dienstverträge

Als Grundlage für die Besoldung der Facharbeiter zog der Verband 
das Entlohnungsschema der Kärntner Gemeinde–Vertragsbediens-
teten heran. Der Verband nahm zwischen Oktober 2007 und Okto-
ber 2009 fünf Facharbeiter auf. Schriftliche Dienstverträge wurden 
erst im Jänner 2012 ausgefertigt. (TZ 12)

Berechnung des Vorrückungsstichtags sowie Gewährung von Zula-
gen und Nebengebühren

Der Verband rechnete bei vier Facharbeitern private Vordienstzeiten 
nach der restriktiven Regelung des Kärntner Gemeinde–Vertrags-
bedienstetengesetzes im Höchstausmaß von eineinhalb Jahren an. 
In einem Fall rechnete der Verband Vordienstzeiten bei den Öster-
reichischen Bundesbahnen voll an, zudem kam es dabei teilweise 
zu einer doppelten Berücksichtigung von Vordienstzeiten. Von der 
Möglichkeit, private Vordienstzeiten über das grundsätzlich gül-
tige gesetzliche Ausmaß anzurechnen, sofern die Tätigkeit für die 
erfolgreiche Verwendung des Bediensteten von besonderer Bedeu-
tung war, machte der Verband bei den anderen Facharbeitern kei-
nen Gebrauch. (TZ 13)

Der Vorstand des Verbands beschloss Nettobezüge, die durch die 
Gewährung einer unüblich hohen und nicht nach dem tatsächlichen 
Aufwand berechneten Schmutzzulage von 25 % des Grundgehalts 
erreicht wurden. (TZ 13)

Reinigungsleistungen und Energiebedarf

Die gute Betriebsführung aller drei Abwasserreinigungsanlagen 
durch den Verband erbrachte bei allen Parametern Wirkungsgrade 
der Schadstoffelimination, die wesentlich besser waren als die vor-
geschriebenen Werte. Hinsichtlich des Energiebedarfs der Abwas-
serreinigung bestand Optimierungspotenzial. (TZ 14, 15)

Kurzfassung
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Energieabgabenvergütung

Nach dem Energieabgabenvergütungsgesetz war der Verband berech-
tigt, die in den Jahren 2008 bis 2010 entrichtete Elektrizitätsabgabe 
zurückzufordern. Die hiefür erforderlichen Anträge brachte der Ver-
band erst aufgrund der Empfehlung des RH während der Einschau 
vor Ort ein und erhielt 12.400 EUR zugesprochen. (TZ 16)

Kanalwartung

Der Verband übernahm im Oktober 2009 auch den Betrieb, die War-
tung und Überwachung der Ortskanalisationsanlagen der Mitglieds-
gemeinden mit Ausnahme der Gemeinde Weißensee. Die wasser-
rechtlichen Bewilligungsbescheide der Ortskanalisationsanlagen, die 
in aller Regel Auflagen hinsichtlich Wartung und Überwachung ent-
halten, lagen dem Verband nicht vor. (TZ 17)

Die Aufnahme der Ortskanalisationsanlagen in das softwareunter-
stützte Wartungsbuch des Verbands war in Planung. (TZ 17)

Leitungskataster

Die Mitgliedsgemeinden des Verbands verfügten über eigene digi-
tale Leitungskataster ihrer Ortsnetze auf Basis unterschiedlicher 
geoinformatischer Systeme (GIS). Diese waren ohne weitere Bear-
beitung nicht miteinander kompatibel. Der Verband hatte zum Zeit-
punkt der Gebarungsüberprüfung noch keinen Zugriff auf die die 
Ortskanalisation betreffenden Teile der Leitungskataster (Kanalka-
taster). (TZ 18)

Finanzielle Lage

Der Verband wickelte die Abrechnung mit den Mitgliedsgemeinden 
satzungskonform ab, die Ergebnisse wurden mit dem vom Wirtschafts-
treuhänder erstellten Jahresabschluss abgestimmt. Bei den Beitrags-
leistungen der Gemeinden bestanden keine Rückstände. (TZ 19)

Durch die am Mittelbedarf orientierte Festlegung der Beitragsleis-
tungen und deren im Wesentlichen fristgerechte Abstattung war 
das finanzielle Gleichgewicht des Verbands im Prüfungszeitraum 
gewährleistet. (TZ 19)

Kurzfassung



356 Kärnten 2013/2

 1 Der RH überprüfte von September bis Oktober 2012 den Wartungs-
verband Abwasserentsorgung Oberes Drautal–Weißensee (Verband). 
Der Prüfungszeitraum umfasste die Jahre 2007 bis 2011. In Einzelfäl-
len wurde auf länger zurückliegende Sachverhalte Bezug genommen. 
Ziel der Überprüfung war die Bewertung der Organisation, der recht-
lichen Grundlagen, der wirtschaftlichen Lage des Verbands und sei-
ner Aufgabenerfüllung im technischen und administrativen Bereich.

Der Verband wurde aufgrund einer Stichprobe nach dem Zufallsprin-
zip ausgewählt. Dieses Verfahren bezieht auch Rechtsträger ein, die 
nach dem ansonsten risikoorientierten Auswahlverfahren (z.B. wegen 
ihres geringen Gebarungsumfangs) nicht überprüft würden. Der RH 
wendet dieses Verfahren an, um seine präventive und beratende Wir-
kung zu verstärken.

Zu dem im März 2013 vom RH übermittelten Prüfungsergebnis nah-
men der Verband bzw. das Land Kärnten im Mai 2013 bzw. im Juli 2013 
Stellung. Gegenäußerungen waren nicht erforderlich.

Prüfungsablauf und 
–gegenstand

Kenndaten des Wartungsverbands Abwasserentsorgung Oberes Drautal–Weißensee

Rechtsgrundlagen Wasserrechtsgesetz 1959, BGBl. Nr. 215/1959 i.d.g.F.
Satzung zuletzt geändert am 31. März 2010

Mitglieder die Marktgemeinden Greifenburg, Oberdrauburg, Steinfeld; 
die Gemeinden Berg im Drautal, Dellach im Drautal, Irschen, 
Weißensee

Einrichtungen1 drei Abwasserreinigungsanlagen, 228 km Kanäle, 41 Pumpwerke 

Gebarung  2007 2008 2009 2010 2011

in EUR2

Umsatzerlös 91.000 185.000 320.000 411.000 433.000

Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit – 5.000 59.000 – 8.600 – 6.400 – 11.000

Jahresergebnis – 5.000 5.000 – 8.600 – 6.400 – 11.000

Anzahl

Beschäftigtenstand zum Stichtag 
31.12. 2 2 5 5 5

1 Betriebsführung, Wartung 
2 gerundet auf 1.000 EUR

Quellen: Verband; RH
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 2.1 Der Wartungsverband Abwasserentsorgung Oberes Drautal–Weißen-
see wurde im September 1993 unter dem Namen „Abwasserverband 
Oberes Drautal–Weißensee“ auf der Grundlage des Wasserrechtsge-
setzes1 (WRG) gegründet. Mitgliedsgemeinden waren die Marktge-
meinden: Greifenburg, Oberdrauburg, Steinfeld und die Gemeinden: 
Berg im Drautal, Dellach im Drautal, Irschen, Weißensee. 

Dem Verband sollte die Planung, die Errichtung, der Betrieb und die 
Instandhaltung einer Sammelkanalanlage von Oberdrauburg bis zum 
Standort Steinfeld obliegen, wo eine gemeinsame Abwasserreinigungs-
anlage (ARA) vorgesehen gewesen wäre. Die Ortskanalisation fiel in 
die Kompetenz der Mitgliedsgemeinden. Grundlage war die Regio-
nalstudie „Abwasserbeseitigung Oberes Drautal“ aus dem Jahr 19912, 
die Projektkosten von umgerechnet 20,69 Mio. EUR auswies, wobei 
11,80 Mio. EUR auf die Sammelkanäle und 8,89 Mio. EUR auf die 
zentrale Abwasserreinigungsanlage entfielen. Die Anlagen sollten bis 
1998/1999 fertiggestellt werden. 

Bereits im April 1993 — also noch vor der Entstehung des Verbands — 
äußerte der Vertreter einer Gemeinde in einer Versammlung der Grün-
dungsgemeinden Zweifel am Ergebnis der zitierten Regionalstudie 
hinsichtlich der Kostengünstigkeit und erachtete ergänzende Unter-
suchungen als notwendig. 

Die Diskussionen, durch die Errichtung mehrerer kleinerer Abwasser-
reinigungsanlagen den Sammelkanal einsparen zu können, führte ab 
dem Jahr 1996 zu einer Reihe weiterer Untersuchungen. 

Während dieser Diskussionen hatte die Gemeinde Irschen, obwohl sie 
Mitglied des Verbands war, unabhängig vom Verband die Ortskanali-
sation und eine Abwasserreinigungsanlage errichtet und Letztere im 
Jahr 2004 in Betrieb genommen. 

Im Juli 2005 erachtete das wasserwirtschaftliche Planungsorgan des 
Landes die letztendlich realisierte Variante dreier Abwasserreinigungs-
anlagen (Standorte: Irschen, Dellach, Steinfeld) im Betriebsverbund als 
volkswirtschaftlich günstigste Lösung.3 

1 Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG), BGBl. Nr 215/1959 i.d.g.F.
2 DI Alber, 15.9.1991 
3 Die Abwässer aus den Gemeinden Irschen und Oberdrauburg; aus den Gemeinden Del-

lach, Berg; aus den Gemeinden Greifenburg, Steinfeld und Weißensee wurden in je 
einer Abwasserreinigungsanlage behandelt.

Rechtsgrundlagen 
und Aufgaben

Verbandsorganisation
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Im Jahr 2005 wurde die Satzung des Verbands dahingehend geän-
dert, dass die Planung und Errichtung des Ortssammelkanals und der 
Abwasserreinigungsanlagen (im Gegensatz zur bisherigen Satzung) 
nicht in den Aufgabenbereich des Verbands fiel, sondern von den Mit-
gliedsgemeinden wahrzunehmen war. Dem Verband verblieb lediglich 
der Betrieb, die Wartung und Überwachung der Abwasserreinigungs-
anlagen. Hinsichtlich der Orts– und Sammelkanäle der Gemeinden 
eröffnete die novellierte Satzung die Möglichkeit, deren Wartung und 
Reinigung dem Verband zu übertragen. Die Reduktion des Aufgabenbe-
reichs fand auch in der Namensänderung des Verbands seinen Nieder-
schlag. Die Inbetriebnahme der von den jeweiligen Gemeinden errich-
teten Abwasserreinigungsanlagen in Dellach und in Steinfeld erfolgte 
im Mai bzw. Juli 2008. 

Gemäß Art. 3 und 4 der Richtlinie über die Behandlung von kom-
munalem Abwasser4 mussten Gemeinden mit 2.000 bis 15.000 Ein-
wohnern bis zum 31. Dezember 2005 mit einer Kanalisation und mit 
einer biologischen Abwasserreinigungsanlage ausgestattet sein. Die 
Gemeinde Irschen (2.044 Einwohner) und die Marktgemeinde Stein-
feld (2.291 Einwohner) waren von dieser Regelung betroffen, weil sie 
die Einwohnerzahl von 2.000 überschritten. Die Gemeinde Dellach im 
Drautal erreichte mit 1.641 Einwohnern diese Grenze nicht und war 
daher von der angeführten Regelung nicht betroffen. Die Gemeinde 
Irschen war ihrer europarechtlichen Verpflichtung zeitgerecht nach-
gekommen. Die ebenfalls in den Anwendungsbereich der EU–Richtli-
nie fallende Marktgemeinde Steinfeld erfüllte diese Verpflichtung mit 
zeitlicher Verzögerung.

 2.2 Zwischen der ursprünglich für 1998/1999 geplanten Fertigstellung 
einer dem Stand der Technik entsprechenden Abwasserentsorgungs-
anlage für das Obere Drautal und Weißensee und deren tatsächlicher 
Verwirklichung im Juli 2008 vergingen rund zehn Jahre. Dies führte 
außerhalb der Verbandsorganisation zur eigenständigen Lösung der 
Abwasserentsorgung der Gemeinde Irschen, die damit ihrer europa-
rechtlichen Verpflichtung zur Kanalisierung zeitgerecht nachkam. Die 
Marktgemeinde Steinfeld hatte diese Anforderung nicht erfüllt.

4 RL 91/271/EWG des Rates vom 21. Mai 1991, in Nationales Recht umgesetzt mit der 
1. Abwasseremissionsverordnung für kommunales Abwasser, BGBl. Nr. 210/1996 i.d.g.F.

Verbandsorganisation
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Eine umfassende Übertragung der Aufgaben der Abwasserentsorgung 
an den Verband — wie sie ursprünglich vorgesehen war und seitens 
des RH generell als optimale Lösung angesehen wird — wurde nicht 
erreicht.5 Die Möglichkeit, durch eine Aufgabenerweiterung Fixkosten 
zu sparen, wurde nicht voll ausgeschöpft.

Hinsichtlich seiner Empfehlung zur Übertragung der Aufgaben der 
Instandhaltung und allfälligen Sanierung der Anlagen an den Ver-
band, verwies der RH auf TZ 17.

 2.3 In seiner Stellungnahme wies das Land Kärnten darauf hin, dass es 
sein fortwährendes Ziel gewesen sei, Planung, Errichtung, Betrieb und 
Instandhaltung der Anlagen dem Abwasserverband Oberes Drautal–Wei-
ßensee zu übertragen. Hinsichtlich dieses Zieles konnte jedoch das Ein-
vernehmen zwischen den einzelnen Gemeinden des Oberen Drautals nicht 
erreicht werden, so dass die bestehende Entsorgungslösung als die aus 
volkswirtschaftlicher Sicht beste, durchsetzbare Lösung anzusehen sei.

 3.1 Zu den Organen des Verbands zählte satzungsgemäß die Mitglieder-
versammlung, in der jedes Mitglied Sitz und Stimme besitzt und zu 
deren Hauptaufgaben die Genehmigung des Jahresvoranschlags und 
des Rechnungsabschlusses und die Entlastung der geschäftsführenden 
Organe (Obmann, Vorstand) gehörte. 

Dem Vorstand, der aus sieben Mitgliedern bestand, oblag die Leitung 
und Besorgung der Angelegenheiten des Verbands. Aus der Mitte des 
Vorstands wurden der Obmann bzw. sein Stellvertreter gewählt, deren 
Aufgabe die Vertretung des Verbands nach außen war. Der Schlich-
tungsstelle oblag es, Streitigkeiten aus dem Verbandsverhältnis güt-
lich beizulegen. 

Die aktuelle, mit Bescheid des Landeshauptmanns von Kärnten geneh-
migte Satzung des Verbands vom 31. März 2010 enthielt Regelungen, 
die nicht mehr anwendbar waren. Dies war gem. § 2 Abs. 01 die Ver-
pflichtung des Verbands, Richtlinien für die Planung der Kläranla-
gen zu erstellen. Weiters regelte § 7F zweiter Absatz die Kostenbetei-
ligung für den Planungskoordinator sowie jene für Studien betreffend 
die Kläranlagen einschließlich Schlammentsorgung. 

5 Abfallwirtschaftskonzept im Land Niederösterreich, Niederösterreich 2006/6; Abwasser-
verband Mittleres Strem– und Zickenbachtal, Burgenland 2008/2; Gemeindeabfallwirt-
schaftsverband des Verwaltungsbezirks Korneuburg, Niederösterreich 2010/4; Reinhal-
tungsverband Haselgraben, Oberösterreich 2011/11; Trinkwasserverband Gasteinertal, 
Salzburg 2011/5; Abfallentsorgungsverband Kufstein, Tirol 2012/2
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Die Geschäftsordnung des Verbands (beschlossen von der Mitglieder-
versammlung am 10. November 2009) enthielt eine Reihe von Bestim-
mungen, die sich auf die (nunmehr abgeschlossene) Planungsphase 
der Anlage bezogen. 

 3.2 Die Zusammensetzung der Organe entsprach den rechtlichen Vorgaben, 
ihre Tätigkeit war nachvollziehbar dokumentiert. Der RH bemängelte, 
dass Satzung und Geschäftsordnung nicht den aktuellen Gegeben-
heiten entsprachen und empfahl deren Bereinigung und Anpassungen 
an die gegenwärtigen Verhältnisse.

 3.3 Laut Stellungnahme des Verbands würden die Satzung und die Geschäfts-
ordnung auf nicht mehr anwendbare Regelungen überprüft und die berei-
nigte Satzung der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden. 

 4.1 Der Vorstand des Verbands beschloss im Juni 2009 für seine Mitglie-
der die Gewährung eines Sitzungsgelds in der Höhe von 68,50 EUR pro 
Sitzung und für den — damals neu bestellten — Obmann des Verbands 
eine Aufwandsentschädigung in der Höhe von 500 EUR pro Monat. Als 
Grundlage für die Aufwandsentschädigung diente ein Vergleich mit 
vier weiteren Verbänden, bei denen die Obmänner als Aufwandsent-
schädigung zwischen 260 EUR und 653 EUR monatlich erhielten. Den 
Betrag von 500 EUR monatlich erhielt vergleichsweise der Obmann 
eines Abfallverbands mit 25 Mitgliedsgemeinden. Kriterien für die 
Ermittlung der Höhe der Aufwandsentschädigung waren dem Vor-
standsprotokoll des Verbands nicht zu entnehmen. 

Der Vorstand beschloss in dieser Sitzung weiters, dem bis zu diesem 
Zeitpunkt amtierenden Obmann rückwirkend auf zwei Jahre, bis zum 
1. Juni 2007, auch eine Aufwandsentschädigung von 500 EUR monat-
lich zu gewähren (insgesamt 12.000 EUR). Dieser hatte bis zu diesem 
Zeitpunkt keine Aufwandsentschädigung bezogen. 

Der Satzung des Verbands zufolge waren sowohl die Sitzungsgelder 
der Mitglieder des Vorstands als auch die Aufwandsentschädigung des 
Obmanns von der Mitgliederversammlung zu beschließen.6 Derartige 
Beschlüsse der Mitgliederversammlung fehlten.

 4.2  Der RH hielt kritisch fest, dass sowohl die Sitzungsgelder der Mitglieder 
des Vorstands als auch die Aufwandsentschädigung des Obmanns nicht 
von der Mitgliederversammlung entsprechend der Satzung des Ver-
bands beschlossen worden waren. Dabei sollte die Höhe der Aufwands-

6 siehe § 8 der Satzung

Aufwandsentschädi-
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des Vorstands
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entschädigung des Obmanns anhand der vergleichsweise herangezo-
genen Aufwandsentschädigungen bei den anderen Verbänden nach 
nachvollziehbaren Kriterien7 festgelegt werden.

Der RH empfahl sicherzustellen, dass Auszahlungen an die Mitglie-
der des Vorstands künftig nicht ohne die erforderlichen Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung erfolgen.

 4.3 Der Verband teilte in seiner Stellungnahme mit, dass Anspruch und Höhe 
von Barauslagen sowie Sitzungsgeldern der Organe künftighin jährlich 
in der Mitgliederversammlung beschlossen würden.

Laut Stellungnahme des Landes Kärnten werde die Aufsichtsbehörde die 
Einholung der nach der Satzung des Verbands erforderlichen Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung genauestens verfolgen.

 5.1 (1) Der Rechnungsprüferausschuss bestand aus sieben von den Mit-
gliedsgemeinden entsandten Rechnungsprüfern, die aus ihrer Mitte 
einen Obmann und einen Stellvertreter wählten und in der Regel einmal 
jährlich zusammentraten. Die Rechnungsprüfer hatten einen Prüfbe-
richt über den Rechnungsabschluss zu erstellen und dabei die gesamte 
Gebarung8 des Verbands zu überprüfen. Bei von den Rechnungsprü-
fern festgestellten Mängeln des Rechnungsabschlusses hatte die Mit-
gliederversammlung Maßnahmen zu deren Behebung festzulegen.9 

(2) Die Rechnungsprüfer erhielten ab dem Jahr 2009 ein Sitzungsgeld 
in der Höhe von 68,50 EUR pro Sitzung, der Obmann den doppelten 
Betrag in der Höhe von 137 EUR pro Sitzung, jeweils auf der Grund-
lage eines Beschlusses10 des Verbandsvorstands. Allerdings fehlte für 
diesen Beschluss eine Rechtsgrundlage in der Satzung, weil diese ledig-
lich für die Organe des Verbands ein von der Mitgliederversammlung 
festzusetzendes Sitzungsgeld vorsah.11

7 bspw. die Anzahl der Mitgliedsgemeinden der jeweiligen Verbände, ob die Verbände 
auch Eigentümer der Anlagen sind, die Anzahl der Mitarbeiter etc.

8 Ausgaben–, Einnahmengebarung, Schuldengebarung und Gebarung hinsichtlich des 
beweglichen und unbeweglichen Vermögens

9 siehe §§ 16 und 17 der Satzung des Verbands
10 vom 17. September 2009
11 Organe des Verbands: Mitgliederversammlung, Vorstand, Obmann und Schlichtungs-

stelle; siehe §§ 8 und 17 der Satzung des Wartungsverbands
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(3) Die Zustimmung der Rechnungsprüfer zum Rechnungsabschluss 2010 
erfolgte erst im Dezember 2011, weil die Verträge des Verbands mit dem 
Wasserverband Millstätter See bzw. mit dem damals bereits ausgeschie-
denen Geschäftsführer im Verband selbst nicht vorlagen. Diese Verträge 
bzw. die Aufklärung damit verbundener Unklarheiten war aber aus Sicht 
der Rechnungsprüfer Voraussetzung für eine Testierung der Mängelfrei-
heit des Rechnungsabschlusses. Dadurch, dass Verträge nicht vorlagen, 
fiel im Jahr 2011 auch mehr Sitzungsgeld für die Rechnungsprüfer an. 

 5.2 Da Verträge im Verband selbst nicht vorlagen, erfolgte das Testat der 
Rechnungsprüfer über den Rechnungsabschluss 2010 nicht fristgerecht 
und verursachte Mehrkosten.

Der RH empfahl dem Verband sicherzustellen, dass den Rechnungsprü-
fern alle für die Erledigung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen 
— wie bspw. Verträge — zeitgerecht zur Verfügung stehen.

Weiters empfahl der RH dem Verband sicherzustellen, dass Sitzungs-
gelder an die Mitglieder des Rechnungsprüferausschusses nur auf Basis 
einer zu schaffenden rechtlichen Grundlage in der Satzung ausbe-
zahlt werden.

 5.3 In seiner Stellungnahme sagte der Verband zu, den Rechnungsprüfern 
alle für die Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen Unterlagen künf-
tig zeitgerecht zur Verfügung zu stellen. Weiters stellte der Verband in 
Aussicht, den Anspruch der Mitglieder des Rechnungsprüfungsaus-
schusses auf Sitzungsgeld in der Satzung zu verankern.

Vergabe der technischen und kaufmännischen Geschäftsführung an 
den Wasserverband Millstätter See

 6.1 Der Vorstand des Verbands ließ über die Dienstleistung „technische 
und kaufmännische Geschäftsführung“ durch ein Zivilingenieurbüro 
ein Verhandlungsverfahren mit drei Bietern durchführen. Der Verband 
dokumentierte weder eine Auftragswertermittlung12 noch die Anzahl 
der geführten Verhandlungsrunden. Auch der Leistungsumfang war in 
der Ausschreibung nicht definiert und die Angebote daher nicht ver-
gleichbar. 

12 Gemäß § 13 Abs. 3 Bundesvergabegesetz 2006 ist der vom Auftraggeber „sachkundig“ 
geschätzte Auftragswert der Maßstab für die Beurteilung des Erreichens des Schwel-
lenwertes.

Geschäftsführung
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Am 14. August 2008 beauftragte der Verband den Wasserverband Mill-
stätter See mit der Geschäftsführung für drei Jahre um rd. 30.000 EUR 
jährlich.13 Der Wasserverband Millstätter See hatte für den Wartungsver-
band Abwasserentsorgung Oberes Drautal–Weißensee die drei Abwas-
serbeseitigungsanlagen zu betreuen. Der Vertrag beinhaltete auch den 
Aufbau des Rechnungswesens einschließlich einer Kostenrechnung. Die 
Betreuung der sonstigen Gemeindeanlagen wie Kanäle, Pumpwerke 
und Sonderbauwerke war ausdrücklich vom Leistungsumfang ausge-
nommen. 

 6.2  Der RH kritisierte, dass die Auftragsvergabe auf der Basis nicht ver-
gleichbarer Angebote erfolgte. Der Grund dafür war die mangelnde 
Definition der ausgeschriebenen Leistung „technische und kaufmän-
nische Geschäftsführung“ vor der letzten Angebotslegung. Durch die 
mangelnde Vergleichbarkeit der Angebote konnte ein dem Vergabe-
verfahren innewohnendes Einsparungspotenzial nicht genutzt werden. 

Der RH kritisierte weiters, dass der Verband weder eine eigene Auf-
tragswertermittlung noch die Anzahl der geführten Verhandlungsrun-
den dokumentierte. Der RH empfahl dem Verband sicherzustellen, dass 
bei künftigen Vergabefällen der Leistungsgegenstand genau definiert 
wird, sowie Auftragswertermittlungen und bei Verhandlungsverfah-
ren die Anzahl der geführten Verhandlungsrunden mit verbesserten 
Angebotspreisen dokumentiert werden.

 6.3 In seiner Stellungnahme teilte der Verband mit, dass er die Empfeh-
lungen des RH verwirklichen werde.

Ausweitung der Geschäftsführung auf die Wartung der Ortskanäle

 7.1 Nachdem die Mitgliedsgemeinden14 im Jahr 2009 dem Wartungsver-
band Abwasserentsorgung Oberes Drautal–Weißensee auch die Wartung 
der Ortskanäle übertragen hatten (siehe TZ 17), beauftragte dieser am 
11. Mai 2010 zusätzlich den Geschäftsführer des Wasserverbands Mill-
stätter See als Person auch mit der Betreuung der genannten Anlagen, 
rückwirkend mit 1. Jänner 2010 bis zum 30. September 2011. Grund-
lage dieser Beauftragung war ein Vorstandsbeschluss vom 6. Mai 2010, 
mit dem der Verband allerdings ein Angebot des Wasserverbands Mill-
stätter See über jährlich rd. 33.000 EUR für diese zusätzliche Aufga-
benerledigung annahm, das jedoch tatsächlich dessen Geschäftsfüh-
rer als Privatperson betraf. 
13 mit der Option auf eine Verlängerung für weitere fünf Jahre; siehe das Vorstandspro-

tokoll vom 14. August 2008, TOP 1
14 mit Ausnahme von Weißensee

Verbandsorganisation



364 Kärnten 2013/2

Der Geschäftsführer erledigte die Arbeiten überwiegend in seiner Frei-
zeit und rechnete die Leistungen mit dem Verband als Person — auf 
Basis eines undatierten Werkvertrags — ab. Aufgrund dieser komple-
xen Vertragssituation war im Jahr 2011 über mehrere Monate im Vor-
stand des Verbands und auch zwischen den beiden Verbänden strittig, 
ob die Leistungen korrekt abgerechnet worden waren.15

Bei der Beauftragung des Geschäftsführers handelte es sich um Leis-
tungen, die erst im Zuge der Aufgabenerweiterungen des Verbands 
anfielen (durch die Übertragung der Wartung der Ortskanäle) und die 
vom Leistungsumfang des bestehenden Geschäftsführungsvertrags mit 
dem Wasserverband Millstätter See getrennt zu sehen waren. Aufgrund 
des Auftragswerts stand die gewählte Form der Direktvergabe des Auf-
trags in Übereinstimmung mit den Vergabevorschriften (99.000 EUR 
bei einem Schwellenwert von 100.000 EUR).

Mit 2. Juni 2011 beendete der Geschäftsführer des Wasserverbands 
Millstätter See alle Tätigkeiten für den Verband. Mit 1. Oktober 2011 
betraute der Vorstand des Verbands einen bisher bereits als Betriebs-
leiter eingesetzten Facharbeiter auch mit der Geschäftsführung, wobei 
ein jährliches Zusatzentgelt von rd. 12.000 EUR vereinbart wurde. Der 
Vorstand des Verbands bestellte auch den aktuellen Geschäftsführer 
im Wege eines Beschlusses und betraute ihn mit den Befugnissen zur 
Geschäftsbesorgung und zur Vertretung des Verbands nach außen.

Der Geschäftsführer eines Verbands nach WRG ist entweder schon in 
der Satzung als Organ vorgesehen oder er ist von der Mitgliederver-
sammlung auf Antrag des Vorstands zu bestellen und mit der Befugnis 
zur Besorgung bestimmter regelmäßiger Geschäfte und zur Vertretung 
des Verbands nach außen zu betrauen.16 Im vorliegenden Fall war ein 
Geschäftsführer in der Satzung nicht vorgesehen und auch Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung zur Bestellung der Geschäftsführer fehlten.

 7.2  Der RH kritisierte, dass bei der Beauftragung zur Betreuung der Ortska-
nalisationen der — auf den Wasserverband Millstätter See lautende — 
Vorstandsbeschluss nicht mit dem Werkvertrag und der damit verbun-
denen persönlichen Beauftragung des ehemaligen Geschäftsführers des 
Wasserverbands Millstätter See in Einklang zu bringen war. Die Auf-
teilung der Geschäftsführung in zwei Bereiche, die an unterschiedliche 
Vertragspartner (Wasserverband Millstätter See und Geschäftsführer 
dieses Verbands als Privatperson) vergeben wurden, war intranspa-
rent und führte in dieser Konstellation zu Rechtsunsicherheit bei der 

15 lt. Vorstandsprotokolle vom 7. Juni 2011 und vom 9. Dezember 2011
16 siehe den Kommentar Oberleitner/Berger WRG, 2011, S. 571 zu § 88e WRG
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Abrechnung von Leistungen. Zudem erfolgte die Beauftragung nicht 
im Vorhinein, sondern erst zu einem Zeitpunkt, an dem die Leistung 
bereits über vier Monate erbracht worden war. 

Der RH wies kritisch darauf hin, dass — entgegen dem WRG — weder 
der ehemalige noch der aktuelle Geschäftsführer durch einen Beschluss 
der Mitgliederversammlung bestellt und mit Befugnissen zur Geschäfts-
besorgung und zur Vertretung des Verbands nach außen betraut wor-
den waren. Er empfahl, den Beschluss zur Bestellung des aktuellen 
Geschäftsführers ehestmöglich nachzuholen.

 7.3 In seiner Stellungnahme teilte der Verband mit, dass der Beschluss 
über die Bestellung des Geschäftsführers in der Mitgliederversamm-
lung vom 7. Februar 2013 nachgeholt worden sei.

 8.1 Die Buchführung einschließlich der Erstellung der Rechnungsabschlüsse 
erfolgte durch einen Wirtschaftstreuhänder nach dem doppischen Sys-
tem. Die Voranschläge erstellte der Geschäftsführer des Verbands. Im 
Jahr 2007 fielen beim Verband erstmals Ausgaben an und es wurde 
ein Rechnungsabschluss erstellt. In den Jahren davor trugen die Mit-
gliedsgemeinden alle Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt 
der Abwasserbeseitigung unmittelbar selbst. 

Voranschläge lagen erst ab dem Jahr 2009 vor. Der Verband erstellte 
erstmals für das Jahr 2011 eine Voranschlagsvergleichsrechnung. Das 
WRG17 legte fest, dass ein Wasserverband für jede Geschäftsperiode 
im Voraus einen Voranschlag als Grundlage für die Verwaltung aller 
Einnahmen und Ausgaben aufzustellen hat. Eine Abrechnung der bud-
getierten Beträge ist systemimmanent.

 8.2 Der RH bemängelte das Fehlen der nach WRG vorgesehenen Voran-
schläge für die Jahre 2007 und 2008 sowie das Fehlen der Voran-
schlagsvergleichsrechnung bis 2010. Der RH empfahl sicherzustellen, 
dass künftig jährlich eine Voranschlagsvergleichsrechnung einschließ-
lich einer Abweichungsanalyse erstellt wird.

 8.3 Laut Stellungnahme des Verbands werde der Empfehlung des RH für 
das Haushaltsjahr 2013 vollständig nachgekommen.

17 § 88d WRG

Voranschläge und 
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 9.1 Indirekteinleiter im Sinne des WRG18 war derjenige, der Abwasser 
in eine wasserrechtlich bewilligte Kanalisation einbrachte, dessen 
Beschaffenheit nicht nur geringfügig von der Beschaffenheit häus-
lichen Abwassers abwich. Dazu zählten im Bereich des Verbands grö-
ßere Hotels und Gaststätten, Kfz–Werkstätten, Tankstellen und Zahn-
ärzte (Amalgam). Die Details waren in der Indirekteinleiterverordnung 
geregelt.19 Indirekteinleiter hatten dem Kanalisationsunternehmen die 
beabsichtigte Einleitung mitzuteilen und dessen Zustimmung (in der 
Regel in Form eines Vertrags) einzuholen. Kanalisationsunternehmen 
war dabei der Inhaber einer wasserrechtlichen Bewilligung zur Ein-
leitung von (gereinigten) Abwässern in den Vorfluter und damit zu 
unterscheiden vom Inhaber der Kanalisationsanlage.

Kanalisationsunternehmen und damit zuständig für die Indirektein-
leiter und damit Vertragspartner waren im konkreten Fall die Mit-
gliedsgemeinden als Inhaber der wasserrechtlichen Bewilligungen zur 
Einleitung des in den Abwasserreinigungsanlagen behandelten Abwas-
sers. Im Jahr 2008 betraute der Verband auf vertraglicher Grundlage 
den Wasserverband Millstätter See mit der Geschäftsführung, wobei 
u.a. die Verwaltung der Indirekteinleiter vom Vertrag umfasst war. Im 
Jahr 2011 lief dieser Vertrag aus, der Verband bestellte selbst einen 
Geschäftsführer. Die Zuständigkeit für die Verwaltung der Indirektein-
leiter war dem Verband von den Mitgliedsgemeinden nicht explizit 
übertragen worden. Faktisch übernahm der Geschäftsführer des Ver-
bands die Betreuung der Indirekteinleiter.

 9.2 Aufgrund des Umstands, dass das Verhalten der Indirekteinleiter Ein-
fluss auf die Betriebsführung der Kanäle und der Abwasserreinigungs-
anlagen hatte, empfahl der RH, die Verantwortung für die Verwal-
tung der Indirekteinleiter von den Mitgliedsgemeinden in Form eines 
Beschlusses der Mitgliederversammlung auf den Verband zu übertra-
gen.

 9.3 In seiner Stellungnahme teilte der Verband mit, dass ihm die Verwal-
tung der Indirekteinleiter mit Beschluss der Mitgliederversammlung 
vom 7. Februar 2013 explizit übertragen worden sei.

18 § 32b Abs. 2 Wasserrechtsgesetz 1959, BGBl. 215/1959 i.d.g.F.
19 BGBl. II Nr. 1998/222 i.d.g.F. 
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 10.1 Im Bereich der Gemeinde Weißensee lag ein Verzeichnis der Indirektein-
leiter (Indirekteinleiterkataster20) vor, das zuletzt im Jahr 2006 aktu-
alisiert und der Wasserrechtsbehörde übermittelt worden war. 

Für die übrigen Mitgliedsgemeinden legte der Wartungsverband Abwas-
serentsorgung Oberes Drautal–Weißensee der Wasserrechtsbehörde im 
September 2012 einen Indirekteinleiterkataster vor. Unter der Geschäfts-
führung des Wasserverbands Millstätter See war mit der Verwaltung 
der Indirekteinleiter begonnen worden. 

Für die Erfüllung der Pflichten eines Kanalisationsunternehmens, die 
da sind: 

– die jährliche Aktualisierung des Indirekteinleiterkatasters;

–  ein Bericht an die Wasserrechtsbehörde über die Führung des Indi-
rekteinleiterkatasters in drei jährlichen Intervallen und

–  ein jährlicher Bericht über die Nichteinhaltung von Auflagen durch 
die Indirekteinleiter;

reichte die Datenlage beim Wartungsverband Abwasserentsorgung 
Oberes Drautal–Weißensee nicht aus.

Während bei Kfz–Werkstätten, Tankstellen und Zahnärzten (Amalgam) 
keine Probleme bei der Definition als Indirekteinleiter bestanden, gab 
es bei größeren Hotels und Gaststätten Abgrenzungsprobleme.

In Übereinstimmung mit der Wasserrechtsbehörde galt als Richtwert für 
die Einstufung eines Hotels/Gasthauses als Indirekteinleiter die Zube-
reitung von mehr als 200 Essensportionen pro Tag. In diesem Fall war 
jedenfalls der Einbau eines Fettabscheiders erforderlich, dessen regel-
mäßige, nachweisliche Wartung als Verpflichtung in den Indirektein-
leitervertrag aufzunehmen wäre. 

Im Bereich des Verbands kamen unterschiedliche Definitionen für den 
Indirekteinleiter zur Anwendung. So bestand eine Reihe von Indi-
rekteinleiterverträgen mit Hotels/Gasthöfen, die unter 200 Essenspor-
tionen pro Tag zubereiteten. 

 10.2 Nach Ansicht des RH bestanden beim Vollzug der Indirekteinleiterver-
ordnung Mängel. Für die Erfüllung der Berichtspflichten gegenüber der 
Wasserrechtsbehörde reichte die Datenlage beim Verband nicht aus. Er 

20 § 6 Abs. 1 IEV
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erachtete eine Aktualisierung des Verzeichnisses der Indirekteinleiter 
für erforderlich, zudem wären die Verträge an die Aufgabenverteilung 
zwischen Gemeinden und Verband anzupassen. Er empfahl, im Bereich 
der Gastronomie die als praktikabel erachtete Zahl von 200 Essenspor-
tionen als Definition des Indirekteinleiters durchgängig anzuwenden 
und einen Nachweis über die regelmäßige Wartung der Fettabschei-
der einzufordern. 

 10.3 In seiner Stellungnahme sagte der Verband zu, dass mit Auslaufen der 
bestehenden befristet abgeschlossenen Indirekteinleiterverträge gene-
rell auf die Grenze von 200 Essensportionen pro Tag als Definition der 
Indirekteinleiterpflicht abgestellt werde. Weiters teilte der Verband mit, 
dass für alle vertraglich erfassten Betriebe ein Nachweis über die regel-
mäßige Wartung der Fettabscheider eingefordert werde.

 11.1  Der Verband beschäftigte fünf Facharbeiter als Klärwärter, die im 
Bereich der drei Abwasserreinigungsanlagen und zur Betreuung der 
Ortsnetze und der Pumpwerke eingesetzt waren. Einer dieser Fachar-
beiter nahm ab 1. Oktober 2011 auch die Agenden der Geschäftsfüh-
rung des Verbands wahr (siehe TZ 7).

Die Klärwärter waren qualifizierte Facharbeiter mit Lehrabschlusszeug-
nissen über Installationstechnik bzw. Elektrotechnik, die über mehr-
jährige praktische Erfahrung verfügten und die alle die Klärfacharbei-
terprüfung abgeschlossen hatten. Das Anforderungsprofil war für alle 
annähernd gleich. Während des verpflichtenden Bereitschaftsdienstes 
war potenziell ein Einsatz in allen Aufgabenbereichen erforderlich.

Den Auflagen der wasserrechtlichen Bewilligungsbescheide zufolge 
waren für jede Kläranlage mindestens ein Klärwärter und eine als 
Stellvertreter verfügbare Person mit Klärfacharbeiterausbildung erfor-
derlich. Die Einrichtung einer Leitkläranlage in Dellach ermöglichte 
einen gemeinsamen Betrieb der drei Kläranlagen und die Betreuung 
der Ortskanalisationsanlagen von sechs Mitgliedsgemeinden durch die 
fünf Klärwärter. 

 11.2 Der RH erachtete den Personaleinsatz im Vergleich zu den Aufgaben 
des Verbands für zweckmäßig.

Personaleinsatz und 
Qualifikation der 
Mitarbeiter

Personal

Verbandsorganisation
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Bei einem getrennten Betrieb der drei Kläranlagen und der Ortskanäle 
entstünde ein viel höherer Personalbedarf, es wären nämlich mindes-
tens sechs Facharbeiter für die Kläranlagen und weitere Facharbeiter 
für die Betreuung der Ortskanäle erforderlich.

 12.1  Als Grundlage für die Besoldung der Facharbeiter zog der Verband 
das Entlohnungsschema der Kärntner Gemeinde–Vertragsbedienste-
ten heran (Entlohnungsschema II). 

Obwohl der Verband alle fünf Facharbeiter zwischen Oktober 2007 
und Oktober 2009 aufnahm und auf Basis des öffentlich–rechtlichen 
Besoldungsschemas entlohnte, erstellte er von den Mitarbeitern unter-
fertigte Dienstverträge erst im Jänner 2012. Diese enthielten neben 
den Dienstnehmerpflichten auch die Grundlagen für die Entlohnung, 
wie die Vorrückungsstichtagsberechnung, die Einstufung sowie die 
gewährten Zulagen und Nebengebühren. 

 12.2  Durch die Anwendung eines öffentlich–rechtlichen Besoldungssche-
mas auf Bedienstete von Verbänden nach dem WRG sollen gleich-
artige Tätigkeiten im öffentlichen bzw. öffentlichkeitsnahen Bereich 
gleich entlohnt werden (siehe den Bericht des RH, Burgenland 2011/6, 
TZ 16). Der RH stand daher der Anwendung des öffentlich–rechtlichen 
Besoldungsschemas auf die Arbeitnehmer des Verbands grundsätzlich 
positiv gegenüber. 

Er kritisierte allerdings die bis zu viereinhalb Jahre verspätete Erstel-
lung der Dienstverträge durch den Vorstand. Ein derartiges Versäumnis 
kann zu betrieblichen Konflikten über mündlich vereinbarte Leistungs-
bestandteile oder zu Rechtsunsicherheiten bei allfälligen Rechtsstreitig-
keiten zwischen dem Verband als Arbeitgeber und den Arbeitnehmern 
führen.

 13.1  Das Kärntner Gemeinde–Vertragsbedienstetengesetz21 (K–GVBG) sah 
für die Ermittlung des Vorrückungsstichtags die Anrechnung privater 
Vordienstzeiten im Ausmaß von höchstens 1,5 Jahren vor. Die Bestim-
mung über die Berechnung des Vorrückungsstichtags lässt aber aus-
nahmsweise auch eine höhere Anrechnung von privaten Vordienst-
zeiten zu, wenn die Tätigkeit für die erfolgreiche Verwendung des 
Bediensteten von besonderer Bedeutung ist.22

21 siehe § 36 K–GVBG i.V.m. § 41 des Kärntner Landesvertragsbedienstetengesetzes i.d.F. 
LGBl. Nr. 82/2011

22 wenn dies im öffentlichen Interesse ist

Besoldungsschema 
und Dienstverträge

Berechnung des 
Vorrückungsstichtags 
sowie Gewährung von 
Zulagen und Neben-
gebühren

Personal
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Bei vier Facharbeitern rechnete der Verband die Vordienstzeiten nach 
der restriktiven Regel an. Bei einem Facharbeiter rechnete der Ver-
band die Vordienstzeiten bei den Österreichischen Bundesbahnen für 
den Vorrückungsstichtag voll an, obwohl es sich nicht um Vordienst-
zeiten bei einer Gebietskörperschaft handelte. Er berücksichtigte diese 
Zeiten zudem auch als private Vordienstzeiten im Ausmaß von ein-
einhalb Jahren. 

Der Vorstand des Verbands beschloss im August 2007 anlässlich der 
geplanten Aufnahme der ersten beiden Klärwärter, dass deren Net-
toverdienst inklusive Zulagen zwischen 1.500 EUR und 1.600 EUR 
monatlich betragen sollte.23 Um dieses Ziel zu erreichen, gewährte 
der Vorstand des Verbands allen Facharbeitern eine Schmutzzulage in 
der Höhe von 25 % des Grundgehalts in der Entlohnungsgruppe p2. 
Diese Zulage machte zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung pro 
Mitarbeiter rd. 380 EUR brutto aus. Nach den besoldungsrechtlichen 
Bestimmungen für Gemeinde–Vertragsbedienstete war die Gewährung 
einer Schmutzzulage vorgesehen, sie hätte aber nicht pauschal aus-
bezahlt werden dürfen und war im Vergleich zu den bei Gemeinden 
und Gemeindeverbänden gewährten Schmutzzulagen unüblich hoch.24 

Der monatliche Nettobezug25 lag bei den vier Bediensteten (ohne den 
Geschäftsführer) zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung bei durch-
schnittlich 1.810 EUR. 

 13.2 Der RH kritisierte die Gewährung der unüblich hohen und nicht nach 
dem tatsächlichen Aufwand berechneten Schmutzzulage. Die ungüns-
tige Einstufung in das öffentlich–rechtliche Besoldungsschema der 
aus der Privatwirtschaft angeworbenen Facharbeiter glich der Ver-
band bei den Bediensteten dadurch mehr als aus. Der RH kritisierte, 
dass der Verband einem Bediensteten die privaten Vordienstzeiten bei 
den Österreichischen Bundesbahnen voll (bzw. teilweise sogar doppelt) 
anrechnete und diesen durch die ebenfalls gewährte Schmutzzulage 
im Verhältnis zu seinen Kollegen gehaltsmäßig besser stellte. 

23 bei Anwendung des Entlohnungsschemas II, Entlohnungsgruppe p2 des Kärntner 
Gemeinde–Vertragsbedienstetengesetzes; siehe das Vorstandsprotokoll vom 3. August 2007

24 bei Anwendung des Mindestsatzes kann sie derzeit maximal rd. 150 EUR monatlich betra-
gen, allerdings auch nur, wenn sie für die volle monatliche Stundenanzahl  gewährt wird 
(0,03718 EUR je Stunde als Prozentsatz vom Gehalt eines Landesbeamten des Dienst-
standes der Allgemeinen Verwaltung der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2 (= rd. 2.355 EUR): 
dies ergibt 0,88 EUR x dem Stundensatz; siehe Anlage 4 zur Durchführungsverordnung 
des Kärntner Gemeindebedienstetengesetzes, Punkt V A) lit. d „Aufwandsentschädigung 
bei der Kanalreinigung“)

25 Lohn plus alle Zulagen und Nebengebühren wie Verwaltungsdienstzulage, Personal-
zulage, Bereitschaftszulage, Schmutzzulage und Kinderzulage

Personal
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Zur Verhinderung einer gehaltsrechtlich nicht vorgesehenen Sonder-
lösung — wie der unüblich hohen Schmutzzulage — empfahl der RH 
dem Verband die Berücksichtigung der privaten Vordienstzeiten, sofern 
diese für die erfolgreiche Verwendung der Facharbeiter von besonde-
rer Bedeutung sind. 

 13.3 In seiner Stellungnahme teilte der Verband mit, dass er bei künftigen 
Personalaufnahmen private Vordienstzeiten entsprechend berücksich-
tigen werde.

 14.1 Für alle drei Abwasserreinigungsanlagen lagen die jährlich zu erstel-
lenden Gutachten der Fremdüberwachung, zuletzt aus dem Jahr 2011, 
vor.26

Darin wurden bei der Verminderung der organischen Belastung und 
der Stickstoffelimination Wirkungsgrade ausgewiesen, die wesentlich 
besser waren als die vorgeschriebenen Werte. Gleiches galt für die 
Phosphatelimination.

Die im Zuge der Fremdüberwachung erfolgte Qualitätskontrolle der 
vom Verband wahrgenommenen Eigenüberwachung bescheinigte eine 
sehr gute Qualität der an den Anlagen durchgeführten analytischen 
Untersuchungen.

 14.2 Der RH anerkannte die gute Betriebsführung der Anlagen durch den 
Verband, die ihren Niederschlag in einer entsprechenden Reinigungs-
leistung fanden. Zudem lieferte die Eigenüberwachung verlässliche 
Daten zur Beurteilung der Funktion der Anlagen.

 15.1 Maßgeblich für den Energiebedarf einer Abwasserreinigungsanlage ist 
die für die Versorgung der biologischen Reinigungsstufe erforderliche 
Luftmenge, die in die Belebungsbecken unter Druck eingebracht wird. 
Die unter TZ 14 zitierten Gutachten der Fremdüberwachung, betref-
fend die Abwasserreinigungsanlagen in Steinfeld und in Dellach, wie-
sen auf den hohen spezifischen Energiebedarf der Anlagen hin und 
erkannten diesbezüglich Optimierungspotenzial.27

26 § 4 Abs. 5, 1. Abwasseremissionsverordnung für kommunales Abwasser 
27 Bei günstigen Verhältnissen liegt der spezifische Energiebedarf je Einwohnerwert (EW 

ist die von einem Menschen pro Tag verursachte organischbiologisch abbaubare Gewäs-
serbelastung) bei 15 kWh/EW/a, in der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Steinfeld bzw. 
Dellach betrug dieser Wert 25 kWh/EW/a bzw. 28 kWh/EW/a. 

Reinigungsleistung 

Funktion der Abwasserreinigungsanlagen

Energiebedarf
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Der Energiebedarf wird maßgeblich von der Laufzeit der Kompres-
soren bestimmt, die vom Sauerstoffgehalt im Belebungsbecken gesteu-
ert werden. Trotz einer relativ geringen Belastung der Anlage wurde 
der Sollwert des Sauerstoffgehalts nicht erreicht, was zu übermäßig 
langer Laufzeit der Kompressoren und damit zu einem hohen Ener-
giebedarf führte.28

Nach Einschätzung des RH ergab sich bei beiden Anlagen gegenüber 
einem Standardbetrieb insgesamt ein jährlicher Mehraufwand in Form 
elektrischer Energie in Höhe von rd. 11.000 EUR.29

Der Verband teilte mit, dass die Anlagen unter Vorbehalt hinsichtlich 
des obzitierten Mangels abgenommen wurden.

 15.2 Der RH bemängelte, dass die für erforderlich erachtete Sauerstoffkon-
zentration im Belebungsbecken von der neu errichteten Abwasserrei-
nigungsanlage nicht erreicht wurde und zu einem höheren Energie-
bedarf führte. 

Der RH empfahl dem Verband, auf die für die Anlagenerrichtung 
zuständigen Gemeinden einzuwirken, die erforderliche Behebung des 
Mangels im Wege der Gewährleistung gegenüber dem Lieferanten der 
Anlagen geltend zu machen.

 15.3 Laut Stellungnahme des Verbands sei den betroffenen Mitgliedsgemein-
den und den verantwortlichen Planungsbüros die Problematik des gerin-
gen Sauerstoffeintrags bekannt. Bei der am 19. Oktober 2012 durch-
geführten Abnahme der Mess– und Elektrotechnik der Kläranlagen 
Dellach und Steinfeld sei die Anlage für den Sauerstoffeintrag expli-
zit ausgenommen und die Herstellerfirma zur Behebung des Mangels 
aufgefordert worden. 

28 Zur Gewährleistung einer sicheren Betriebsführung wird in der Literatur (bspw. Wie-
ner Mitteilungen, Betrieb von Kläranlagen, Bd. 202) ein Sauerstoffgehalt zwischen 1,5 – 
2 mg O2/l verlangt. Demgemäß werden die Kompressoren bei 1,6 mg O2/l abgeschaltet. 
In der Praxis werden bei 50 % – 60 % Auslastung der Anlage und Dauerlauf der Kom-
pressoren lediglich 0,5 mg O2/l erreicht. Damit wird die Anlage in einem Bereich betrie-
ben, den es aus fachlicher Sicht zu vermeiden gilt. 

29 ARA Dellach; Differenz zu optimalem Verbrauch (28–15) = 13 kWh/EW/a x 2.925 EW = 
38.025 kWh/a; ARA Steinfeld (25–15) = 10 kWh/EW/a x 4.966 EW = 49.660/a; Mehr-
verbrauch gesamt 87.685 kWh x 0,12 EUR = 10.522 EUR/a rd. 11.000 EUR/a 

Funktion der Abwasserreinigungsanlagen
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 16.1 Das Energieabgabenvergütungsgesetz30 räumt Betrieben einen Anspruch 
auf Vergütung der Energieabgaben ein, die auf elektrische Energie, Erd-
gas, Kohle und Mineralöle erhoben werden. Ab dem Jahr 2011 gilt dies 
nicht mehr für Dienstleistungsbetriebe, zu denen der Verband gehört.

Der Verband bezog zuletzt jährlich rd. 500 MWh elektrische Energie. 
Damit war mit einer Vergütung der Elektrizitätsabgabe in Höhe von 
rd. 6.000 EUR jährlich zu rechnen. 

Für die Jahre 2008 (Aufnahme des Betriebs der Abwasserreinigungsan-
lagen durch den Verband) bis 2010 lagen zum Überprüfungszeitraum 
keine Anträge auf Vergütung der Elektrizitätsabgabe vor.

 16.2 Der RH bemängelte, dass der Verband von der Möglichkeit der Vergü-
tung der Elektrizitätsabgabe zunächst keinen Gebrauch machte.

Er stellte fest, dass der Verband aufgrund seiner Empfehlung während 
der Einschau vor Ort zwischenzeitig Vergütungsanträge eingebracht 
hatte und für die Jahre 2009 und 2010 insgesamt rd. 12.400 EUR von 
der Finanzverwaltung als Vergütungsbetrag bescheidsmäßig zugespro-
chen erhalten hatte.

 17.1 Der Wartungsverband Abwasserentsorgung Oberes Drautal–Weißen-
see übernahm mit 1. Oktober 2009 auch den Betrieb, die Wartung31 
und die Überwachung der Ortskanalisationsanlagen32 der Mitglieds-
gemeinden mit Ausnahme der Gemeinde Weißensee.33 Die Instandhal-
tung der Kanäle einschließlich allfälliger Vergaben von Sanierungs-
aufträgen verblieb bei den jeweiligen Mitgliedsgemeinden.

Bei (Orts–)Kanalisationsanlagen konkretisiert die Wasserrechtsbehörde 
in den wasserrechtlichen Bewilligungsbescheiden die Erhaltungs– und 
Instandhaltungspflicht für den Wasserberechtigten34 in der Regel durch 
Auflagen. Der Verband hatte die wasserrechtlichen Bewilligungsbe-
scheide der von ihm zu betreibenden, zu wartenden und zu überwa-
chenden Ortskanalisationsanlagen nicht von den wasserberechtigten 
Mitgliedsgemeinden angefordert, weshalb ihm eine wesentliche Grund-
lage für die ihm übertragenen Aufgaben zur Kanalwartung fehlte.

30 BGBl. Nr. 201/1996 i.d.F. BGBl. I Nr. 92/2004
31 = Spülung der Kanäle
32 einschließlich der Pumpwerke
33 auf Basis einer in der Satzung eingeräumten Beauftragungsmöglichkeit durch die Mit-

gliedsgemeinden: siehe § 2 i.V.m. § 10 Z. 8 der Satzung und das Protokoll der Mitglie-
derversammlung vom 10. November 2009, Punkt 3 der Tagesordnung

34 nach § 50 WRG 1959

Energieabgaben-
vergütung 

Kanalwartung
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Während der Verband die Wartung der drei Abwasserreinigungsanla-
gen mit der Unterstützung eines digitalen Wartungsbuchs vornahm, 
das regelmäßig die Inspektions– und Wartungsintervalle vorschrieb, 
erfolgte die Wartung der Ortskanalisationsanlagen zum Zeitpunkt der 
Gebarungsüberprüfung noch ohne derartige Unterstützung. Eine Ein-
speisung der für die Ortskanalisation relevanten Daten in das soft-
wareunterstützte Wartungsbuch war allerdings laut Auskunft des 
Geschäftsführers für die nähere Zukunft ebenso wie die Anschaffung 
einer Schachtzoomkamera zur besseren Beurteilung des Verschmut-
zungsgrades der Kanäle geplant.35

 17.2 Der RH hielt kritisch fest, dass der Verband die Wartung der Ortskana-
lisationsanlagen ohne Kenntnis der wasserrechtlichen Bewilligungsbe-
scheide und der darin enthaltenen Auflagen zur Kanalwartung durch-
führte. Er empfahl dem Verband, eine Übermittlung der Bescheide von 
den betroffenen Mitgliedsgemeinden im Hinblick auf seinen Wartungs-
auftrag einzufordern.

Der RH empfahl, die in den Auflagen der wasserrechtlichen Bewilli-
gungsbescheide vorgeschriebenen Inspektions– und Wartungsinter-
valle in das digitale Wartungsbuch aufzunehmen. Der RH empfahl, 
die Wartung (= Spülung der Kanäle) aus Kostengründen bedarfsori-
entiert vorzunehmen, und zwar verbunden mit einer Alters– und Risi-
koanalyse der Kanäle. 

Weiters empfahl der RH dem Verband, auch auf die Übertragung der 
Aufgaben der Instandhaltung und einer allfälligen Sanierung der Anla-
gen hinzuwirken.

 17.3 Laut Stellungnahme des Verbands seien die Wasserrechtsbescheide für 
die Ortskanalisationen bei den betroffenen Mitgliedsgemeinden bereits 
eingefordert worden. Weiters würden die Inspektions– und Wartungs-
intervalle in das digitale Wartungsbuch aufgenommen werden.

In seiner Stellungnahme teilte der Verband zudem mit, dass zur Erfas-
sung des Zustands der Kanäle und der Erstellung einer Alters– und Risi-
koanalyse die Anschaffung einer Schiebekamera vorgesehen sei. Hiemit 
sei die Grundlage für die bedarfsorientierte, kostengünstige Kanalwar-
tung geschaffen. Laut Stellungnahme des Verbands beabsichtigte die-
ser, die Anregung des RH betreffend eine Übertragung der Instandhal-
tung und Sanierung der Ortskanalisation von den Gemeinden an den 
Verband anlässlich einer Vorstandssitzung sachlich zu erörtern.

35 Kosten der Kamera rd. 6.000 EUR laut Auskunft des Geschäftsführers des Verbands

Kanalwartung
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Das Land Kärnten bewertete die Übertragung der Instandhaltung und 
allfälligen Sanierung der Anlagen von den Gemeinden an den Verband 
und die Umstellung auf eine bedarfsorientierte Wartung der Anlagen 
aus wasserwirtschaftlicher Sicht positiv.

 18.1  Die Mitgliedsgemeinden des Verbands verfügten über eigene digi-
tale Leitungskataster ihrer Ortsnetze auf Basis unterschiedlicher geo-
informatischer Systeme. Diese waren nicht ohne weitere Bearbeitung 
miteinander kompatibel. Der Verband hatte zum Zeitpunkt der Geba-
rungsüberprüfung noch keinen Zugriff auf die die Ortskanalisation 
betreffenden Teile der Leitungskataster (Kanalkataster).

Eine Verknüpfung der digitalen Leitungskataster der Mitgliedsgemein-
den und der Zugriff auf die Kanalkataster durch den Verband war tech-
nisch möglich und mit Kosten in Höhe von rd. 5.000 EUR verbunden.36

 18.2  Der RH empfahl dem Verband, auf eine Verbindung der digitalen 
Kanalkataster der Mitgliedsgemeinden und auf die Einrichtung einer 
Zugriffsmöglichkeit auf diejenigen Kanalkataster, deren Ortsnetze von 
ihm betreut wurden, hinzuwirken. Der Verband kann diese Systeme 
für Wartungszwecke einsetzen. Dadurch wären die bisher von den 
Gemeinden getätigten Investitionen in die Leitungskataster einer wei-
teren sinnvollen Verwendung zugänglich gemacht. Die Wartung der 
GIS–Daten sollte allerdings — wie bisher — bei den Mitgliedsgemein-
den verbleiben.

 18.3 Laut Stellungnahmen des Landes Kärnten sowie des Verbands seien 
die Vorbereitungen für die Verknüpfung des digitalen Kanalkatasters 
bereits eingeleitet.

 19.1 Die Satzung des Verbands legte die Aufteilung der Kosten auf die Mit-
gliedsgemeinden nach unterschiedlichen Schlüsseln fest. Im Zuge der 
Genehmigung des Voranschlags werden zu dessen Ausgleich für jede 
Mitgliedsgemeinde jährliche Beitragsleistungen festgesetzt, die zu glei-
chen Teilen je Quartal für das veranschlagte Jahr zu leisten sind. Die 
Abrechnung der Beiträge erfolgt mit dem Rechnungsabschluss.

Die in den Jahresabschlüssen als Umsatzerlöse ausgewiesenen Bei-
tragsleistungen der Mitgliedsgemeinden stiegen von rd. 91.000 EUR im 
Jahr 2007 auf 433.000 EUR im Jahr 2011 an und entsprachen nunmehr 
dem bei Vollbetrieb der Anlagen erforderlichen Ressourceneinsatz.

36 siehe das Protokoll über die Vorstandssitzung vom 17. August 2012

Leitungskataster

Finanzielle Lage
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Der Verband wickelte die Abrechnung mit den Mitgliedsgemeinden sat-
zungskonform ab, die Ergebnisse wurden mit dem vom Wirtschafts-
treuhänder erstellten Jahresabschluss abgestimmt. Bei den Beitrags-
leistungen der Gemeinden bestanden keine Rückstände.

 19.2 Durch die am Mittelbedarf orientierte Festlegung der Beitragsleistungen 
und deren im Wesentlichen fristgerechten Abstattung war das finan-
zielle Gleichgewicht des Verbands im Prüfungszeitraum gewährleistet.

Finanzielle Lage
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 20 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen an den War-
tungsverband Abwasserentsorgung Oberes Drautal–Weißensee her-
vor:

(1) Die Satzung und die Geschäftsordnung wären hinsichtlich nicht 
mehr anwendbarer Regelungen zu bereinigen. (TZ 3)

(2) Es wäre sicherzustellen, dass Auszahlungen an die Mitglieder 
des Vorstands künftig nicht ohne die erforderlichen Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung erfolgen. (TZ 4)

(3) Es wäre sicherzustellen, dass den Rechnungsprüfern alle für die 
Erledigung ihrer Aufgaben erforderlichen Unterlagen — wie bspw. 
Verträge — zeitgerecht zur Verfügung stehen. (TZ 5)

(4) Es wäre sicherzustellen, dass Sitzungsgelder an die Mitglieder des 
Rechnungsprüferausschusses nur auf einer zu schaffenden rechtli-
chen Grundlage in der Satzung ausbezahlt werden. (TZ 5)

(5) Bei künftigen Vergabefällen wären der Leistungsgegenstand zu 
definieren sowie Auftragswertermittlungen durchzuführen und bei 
Verhandlungsverfahren die Anzahl der geführten Verhandlungs-
runden mit verbesserten Angebotspreisen zu dokumentieren. (TZ 6)

(6) Betreffend die Bestellung des Geschäftsführers wäre ein Beschluss 
der Mitgliederversammlung ehestmöglich nachzuholen. (TZ 7)

(7) Die jährliche Vorlage einer Voranschlagsvergleichsrechnung ein-
schließlich einer Abweichungsanalyse wäre sicherzustellen. (TZ 8)

(8) Die Verwaltung der Indirekteinleiter wäre dem Verband expli-
zit im Wege eines Beschlusses der Mitgliederversammlung zu über-
tragen. (TZ 9)

(9) Im Bereich der Gastronomie wäre die als praktikabel erachtete 
Zahl von 200 Essensportionen als Definition des Indirekteinleiters 
durchgängig anzuwenden und ein Nachweis über die regelmäßige 
Wartung der Fettabschneider einzufordern. (TZ 10)

(10) Private Vordienstzeiten wären insofern zu berücksichtigen, als 
sie für die erfolgreiche Verwendung der Facharbeiter von besonde-
rer Bedeutung sind. (TZ 13)
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(11) Die für die Errichtung der Abwasserreinigungsanlagen in Del-
lach und Steinfeld zuständigen Gemeinden wären über die zu geringe 
Sauerstoffkonzentration in den Belebungsbecken zu informieren und 
auf eine Behebung dieses Mangels im Wege der Gewährleistung des 
Herstellers hinzuwirken. (TZ 15)

(12) Als Grundlage für die Wartung der Ortskanalisationen der Mit-
gliedsgemeinden wäre seitens des Verbands die Übersendung der 
bezughabenden Wasserrechtsbescheide einzufordern. (TZ 17) 

(13) Die in den Auflagen der wasserrechtlichen Bewilligungsbe-
scheide vorgeschriebenen Inspektions– und Wartungsintervalle 
wären in das digitale Wartungsbuch aufzunehmen. (TZ 17)

(14) Die Wartung der Kanäle wäre aus Kostengründen bedarfsori-
entiert vorzunehmen, und zwar verbunden mit einer Alters– und 
Risikoanalyse der Kanäle. (TZ 17)

(15) Auf eine Übertragung der Aufgaben der Instandhaltung und 
allfälligen Sanierung der Anlagen an den Verband wäre hinzuwir-
ken. (TZ 17)

(16) Die Verknüpfung der digitalen Kanalkataster der Mitgliedsge-
meinden wäre einzurichten und der Zugriff des Verbands auf die 
von ihm betreuten Ortsnetze vorzusehen. (TZ 18)

Wien, im August 2013

Der Präsident:

Dr. Josef Moser
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